
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/7/10 4Ob550/73
(4Ob551/73), 2Ob3/19h

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1973

Norm

ABGB §784

Rechtssatz

Unsichere, bedingte, betagte Forderungen, wie Konkursforderungen, können in einfach gelagerten Fällen im Prozeß

des klagenden Pflichtteilsberechtigten geschätzt werden.

Entscheidungstexte

4 Ob 550/73

Entscheidungstext OGH 10.07.1973 4 Ob 550/73

Veröff: NZ 1974,91

2 Ob 3/19h

Entscheidungstext OGH 28.11.2019 2 Ob 3/19h

Vgl; Beisatz: Hier: Ermittlung des Wertes eines sicheren Nutzungsrechts, dessen Ausübung in Zukunft unsicher ist.
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